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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Bildung und Verwendung 

des Prämienfonds in den volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betrieben und den WB (Zentrale) 

für das Jahr 1968.

Vom 19. Juni 1967

Auf Grund des § 19 Abs. 1 der Verordnung vom 
2. Februar 1967 über die Bildung und Verwendung des 
Prämienfonds in den volkseigenen und ihnen gleich
gestellten Betrieben und den WB (Zentrale) für das 
Jahr 1968 (GBl. II S. 103) wird in Übereinstimmung 
mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, 
dem Minister der Finanzen und dem Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes 
bestimmt:

Zu § 1 der Verordnung:

§ 1

(1) Zum Geltungsbereich gehören auch

volkseigene Rationalisierungsbetriebe

volkseigene Ingenieurbüros für Betriebswirt
schaft

volkseigene Projektierungsbetriebe

wissenschaftliche Industriebetriebe

wissenschaftlich-technische Zentren der WB 
und Institute

soweit diese nach der wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung arbeiten.

(2) Wird die wirtschaftliche Rechnungsführung noch 
nicht voll angewandt, entscheiden die Leiter der jeweils 
übergeordneten Organe über die Einbeziehung in den 
Geltungsbereich der Verordnung.

§ 2

Die Festlegungen der Leiter der übrigen Bereiche der 
volkseigenen Wirtschaft über die Anwendung der Ver
ordnung entsprechend den spezifischen Bedingungen 
sind dem Leiter des Staatlichen Amtes für Arbeit und 
Löhne, dem Vorsitzenden-der Staatlichen Plankommis
sion und dem Minister der Finanzen zur Kenntnis zu 
geben.

Zu § 2 Abs. 2 Buchst, b der Verordnung:

§3

(1) Die Berücksichtigung der Entwicklung der fonds
bezogenen Rentabilitätsrate oder einer anderen zweig
spezifischen Effektivitätskennziffer kann in folgender 
Form erfolgen:

Die sich aus den Prämienfondsnormativen erge
benden Zuführungen werden gekürzt, wenn die vom 
Leiter des übergeordneten Organs vorgegebene zweig
spezifische Effektivitätskennziffer im Plan nicht er
reicht bzw. in der Plandurchführung nicht erfüllt 
wurde. Der Umfang der Kürzung ist vom Leiter des 
übergeordneten Organs festzulegen. Die §§ 5 und 7 
der Verordnung werden davon nicht berührt.

(2) Werden Betriebe und Einrichtungen, bei denen die 
wirtschaftliche Rechnungsführung noch nicht voll an
gewandt wird, in den Geltungsbereich der Verordnung 
einbezogen, so können entsprechend den besonderen


